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Sonnabend, den 28. Februar. I846,

Bekanntmachungen des Koniglichen ·Landraths-2lmtes.
-Der Knecht Joseph Kaszek aus Herzberg, in Diensten des Forstbeaniten Tilz zu Groß-Butschkau,hat Hd? beimlich aus seinem Dienste entfernt. Derselbe ist, wo er sich treffen laßt, zu verhaften imd hierher

ab ulie ern. � «

z Namslau, den 18. Februar 1846. »
Der Königliche Landratlx von Ohlem

Der vormalige katholische DissendentewPrediger Thomas Woynarskw welcher mit einem Reise-Cer-
tificat des Dominii Biczdzicdza, Kreis Jaslow, auf 30 Tage gültig nach slodgorze, sich in Breslau einge-
funden hatte, ist in Folge CirculawVerordnung des Königlichen Ministerii vom l0. October 1839 dort nicht
geduldet, aus den Preußischen Staaten verwiesen« worden. »

Alle OrtspolizeiaBehörden des Kreises wollen auf den Woynarsky vigiliren, ihn im Betretuiigssalle
anhalten und mir davon zur weiteren Verfügung Anzeige machen, um so mehr, als derselbe auch als Predi-
ger eines DissendentemBeresins ausgewiesen worden ist.

Namslau, den 18. ebruar 1846. ·
er Königliche Landratlx von echten.

Die bei dem Militairälushebungsgeschäft pro 1845 von der Königlichen Departeinents-Ersatz-Com-
mission bestiitigten Jnvalidenscheine für die Cantonisten

Friedrich König, � Christian Klose, � Friedrich Rösletz �- August Dröbig, c� Christian
» Böhm und Karl Wabnitz, " l
sind durch die betreffenden Ortsscholzen innerhalb der ncichsten 8 Tage in hiesigem Landrathsamte abzuholen

Namslau, den 19. Februar 1846.
« Der Königliche Landratlx von kOhletn

» · Fast von allen Orten des Kreises sind Klassensteuer-Zu- nnd Abgangs-Listen eingesendet worden, ohne.
daß hierzu eine Veranlassung vorliegt. Die Zu- und Abgangslisten sind nur halbjährig anzufertigen, woraus
erhellt, daß in solche die Veränderung auch der Monate des ganzen halben Jahres ausgenommen werden»
smüssen. Es sindmithin die Klassensteuer-Zu- und Abgangs-Listen hierher nicht eher einzureichen, als bis dieß
amtlich versügt werden wird.

Namslau, den 21. Februar 1846. »
Der Königliche Landrath. von Ohlem�-4� D pl:

Rathhauskeller in Namslain
 Fortsetzung.!

Mehrere Bürger. Herr Rathniann,. heut hö-
ren wir wohletwasvon der neuen Gewerbeordnung?
.. RUDO- JG lieben Leute; soll ich Euch aber
Jden ganzen Text der Gewerbeordnung vom 17. Jan.
vor. Jghres niittsheileni » » «

Bur get. Freilich, wir kennen ihn nicht.

Ruhm.  Gewerbeordnung, wie, sie in No.
5 der Gesetzsammlung v. J. abgedruckt ist, besteht in
9 Titeln mit 190 W.

§. 1. Das in einzelnen Lande-theilen mit Gewerbeberechs
ti nagen noch verbundene Recht, Anderen den Betrieb eines

ewerbes zu nntetsageir oder sie darin zu beschränken  aus:
schließliche Gewerbeberekhtismy wird hierdurch aufgehoben,glzifiteaunäeerrschiiä, ob die Gesinnung. an einem Grundstucke

a. n ..
§» 2. Ferne: werden aufgehoben alt Berichtigungen, Gen:
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eeffionen zu gewerblichen Anlagen oder zum Betriebe von Ge-
werben zu ertheilen.

«§ 3. Vordehaltlich der durch das Gesetz vom 30. Mai
1820 eingeführten Gewerbesteuer, werden ferner aufgehoben alle
Adgaben, welche für den Betrieb eines« Gewerbes eiitrichtet, so
wie die Bererhtigungem dergleichen Abgaben auszulegen. Jst
jedoch mit der Gewerbeberechtigung das Recht zur Uiitersagung
oder vseschränkiing des Betriebes eines stehenden thzewerbes
verbunden, so muß die darauf ruhende ganze Abgabe bis zu dem
Tage geleistet werden, an welchem der Betrieb dieses Gewerbes
von einer Person begonnen wird, gegen die der Widerspruch
hätte geltend gemacht werden können.

Ob eine Abgabe zu den aufgehobenen zu rechnen sei, ist in
allen Landestheilen nach Inhalt der Verordnung vom I9. Fe-
bruar 1832  Gesetzsamml. S. 64! zu beurtheilen.

§ 4. Von den noch bestehenden Zwangs- und Bannrech-
ten werden hierdurch aufgehoben: �
1! alle Zwangs- und Bannrechte, welche dem Fiskus, einer

Kämmerei oder Gemeinde innerhalb ihres Kommunalbe--
sirkes, oder einer Korporation von Gewerbetreibenden zu-
ehen, oder von Einem dieser Berechtigten erst nach dem

31. December 1836 auf einen Andern übergegangen sind;
2! alle Zwangs- und Bannrechte, deren Aufhe uiig nach dem

Jnhalte der Verleihuiigsurkunde ohne Entschädigung zu-
lässig ist; und

3! sofern die Aufhebung nicht schon in Folge der Bestimmink -
«tt,gen zu 1 und 2 eintri

a! das mit dem Besitzeseiner Mühle, einer Brennerei oder
Brennereigerechtigkeih einer Brauerei oder Braugerech-
tigkeit, oder einer Schankstätte verbundene Recht, die
Consumenten zu zwingen, daß isie -bei dem Berechtigten
ihren Bedarf mahlen oder schroten lassen, oder das Ge-
tränk ausschließlich von demselben beziehen  der Mahl-
zwaii , der Branntweinzivang und der Brauzwaiig!,

b! das ädtischen Bäckern und Fleischern zustehende Recht,
die Einwohner der Stadt, der Vorstädte oder der so«
genannten Bannmeile zu zwingen, daß sie ihren Be-
darf an Gebäu: oder Fleisch ganz oder theilweise von
jenen ausschließlich entnehmen,

in allen zu 3 gebuchten Fällen nur dann, wenn das Zwangs«
recht nicht aus einem Verträge zwischen dem Berechtigten und
dem Verpslichteten beruht. »

§ 5. Diejenigen 3wangs- und Bannrechte, welche nicht
durch die Bestimmungen des § 4. aufgehoben sind, können von
den Verpfli teten abgelöst werden, wenn die Verpflichtung auf
Grundbesitz aftet,«die Mitglieder einer Korporation als Solche
betrifft, oder Bewohnern eines Ortes oder Distriktes vermöge
ihres Wohnsitzes oblie t. Dasselbe gilt von dem--»Rechte, den
Jngaber einer Schank ätte zu zwingen, daß er das zu seinem
De it erforderliche Getränk aus einer bestimmten Fabrikations-
stätte entnehme. - .

Dem» Berechtigten steht die Befugniß, auf Ablösung anzu-
tragen, nicht zu.

§ 6. Jn den bestehenden Vorschristen wegen der Negaliens
und Monopole des Staats und den daraus entspringenden Be-
schränkungen des Betriebes einzelner Gewerbe wird durch das
gegenwärtige Gesetz nichts geändert. Jnsbesondere gilt dies von
den. das Bergwesen betreffenden Vorschriften. �

§7. Die wegen der Befugniß zum halten öffentlicher
Fähranstalten bestehenden Bestimmungen bleiben unverändert.
Sofern Fährgerechti keiten ausschließliche Berechtigungen find,
kdnnen sie von den inisterien egen eine nach den Grundsäsen
des Gesetzes vom 16. Juni 183 - Gesehsamml. S. 353 ff.! zu
gewährende Entschäbigung aufgehoben werden. «

"5. 8. Die zur Zeit in den ein elnen Landestheilen gelten-
den Vorschriften iiber das Abdeckere wesen bleiben bis -zur bes
endizten Nevision derselben in Kraft. « »

§«s,9. Die besonderen Vorschriften über Ertheiluiig und Be-
iiiiiziiiig der Erfinduiigspateiite kommen ferner zur Anwendung.
· § I0- »unter welchen Umständen und in welcher Art für

die durch die h§ 1 bis b aufgehabenen oder« für ablösbar er-
klarten Berechtigungen eine Entschädigung gewährt wird, de-
stinimt ein besonderes Gesetz vom heutigen Tage. Hinsichtlich
der Entschädigung sur diejenigen Berechtigungem welche schoii
vor slierkiiiidiiiig des gegenwärtigen Gesetzes aufgehoben oder
sur ablesbar erklärt worden sind, beiveiidet es bei den bisheri-
gen Vorsihriftism · «

.9 11. Ttiisschließliche Geiverbeberecljtigungen oder Zwangs-
nnd vßannrechte, welche durch dieses Gesetz aufgehoben oder für
ablesbar erklärt worden sind, können fortan durch Verjährung
nicht mehr erworben werden.

Durch Verträge oder andere Rechtstitel können dergleichen
Rechte nicht auf einen längeren als zehnjährigen Zeitraum be-
gründet werden. Verabreduiigen, wodurch für den Fall der
Nichterneuerung des» Vertrages eine Entschädigiing festgesetzt
wird, sind nichtig. -

§. 12. Die Beschränkung gewisser Gewerbe aus die Städte

§. 13. Der leichzeitige Betrieb verschiedener Gewerbe ist
Jedem gestattet, oweit iiicht besondere gesetzliche Vorschriften
eine Beschränkung anordnen.

  Wird fortgefeet.!

Zweisylbige Charadia
Firaftvoll streckt der Held darnieder
Mit derErsteii �feinen Feind,
Drückt dann, heimgekehret wieder·
�Jtn die Letzte seinen Freund.

Nimmerniehr schwirrt nun vom Ganzen
dlsiiidesschiiell sein scharfer Pfeil;
Feiernd ruhen Schiverter, bangen,
Friede ist der Sieger Theil. �-

Auslösung des Näthsels in No. 8:
P r o z e»sz.

Nerrolog
Ani 5ten d. Mts hat die israelitische Genieiiide zu.

Städtel hiesigen Kreises durclyden Tod ihres»Rab-
biners Hersn David Laqiier einen herben Verlust
erlitten. e� Als tiichtiger Talmudish und auch in
weltlichen Wissenschaften nicht ungebilbet, verband der
Dahingeschiedene init der aufrichtigsten Frommigkeit
eine wahre tiefgefiihlte Menschenliebr. �- Während
seiner länger als 40jahrigen Funktion als Rabbiner
von! Städteh hat er um seine Gemeinde, die er wie
ein Vater geliebt, sich wahrhaft verdient gemacht, unb
sieh ein bleibendes Denkmal im Herzen derselben«-
-woi·ben. Von vielfachen: Unglück heimgesucht, und
von Kummer und Lebenslastgedriickh konnte selbst
der rortheilhafteste Ruf des Glogauer Rabbinats
den würdigen Greis nicht bewegen, eine Gemeinde
zu· verlassen, die, fast von ihm erzogen, und gegen-
wärtig in tiefste Armuth verfallen, seiner so sehr be-
durfte. �- Ja, fein eignes dürftiges Brot hat er nicht
selten unter die Ungliicklichen vertheilt: Laquer hat

I



.�.��n�

mit einem Worte seine· Aufgabe, in geistlicher und
weltlicher Hinsicht, aufs ehrenvollste gelostl -� Nur
durch seinen taki-oft, nur· durch seine Aufmunterung,
niir durch seine edlen Beispiele vermochte er die·strenge,
ileckenlose Sittlichkeit einer so zahlreichen, in tiefer �Dir:
mutb schmachteiiden Gemeinde aufrecht zu»erhalten;
nur ihin alleiii konnte es gelin en, den ehrlichen Na-
men eines so gedrückten -Vol es vor Befleckung zu

sivahreiu �- Uiid so ist er Ukchk mlr V« Stolz UND
die Zierde seiner Gemeinde gewesen, sondern die
tnng aller derer, die ihn kunnten, mußte ungetheilt
ihiii werden. � Fest in seinem Glauben, stark im
Vertrauen zu seinem Gotte,»hat der Dahingeschiedene
die bliitigstcn Schlage des eisernen Geschickes, die ost
hier seinen orizont getrübt, mit beispielloseni Helden-
muth iind rominer Ergebenheit zii ertragen gewußt.
So hat es unter anderem dem Himmel gefallen, sei�
iier treuen Gattin das Augenlicht zu erloschenz eine
Zlteihe von Jahren ist er auch der Erblindeten zärtli-
eher Führer gewesen, bis jetzt, wo sie zerknirscht -an
feinem Grabe weint. 4� Vor einigen Jahren selbst vom
Schlage getroffen, an mehreren Gliedmaßen gelähmt,
hat der wackere Greis dennoch uneiszinüdet seinem Be-
rufe vorgestanden, bis endlich der unerbittliche Tod in
seinem 74ten Lebensjahre ihm sanft die Augen ge-
schlossen und den Faden seines thatenreichen Lebens
durchschnitt. � Die zahlreichen Thränen, die heiß auf
den stummen Hügel seines Grabes sinken, sind das
schönste Denkmal, daß man hier dem Verdienste zollt;
seinem verklärten Geiste aber möge dort der Lohn
werden, wohin er ihm vorbehalten ward! und ewiger
Friede seiner Aschet �-
� Julius Landsbergey

im Namen der zahlreichen Verehrer
des Verstorbenen.

Bekann-tmachung.
Der landwirthschastliche Verein zu Namslau for-

dert die Rustikalbesilzer im Bereich des Vereins hier-
durch auf

ein oder mehrere· Landivehr-Pferde, welche die
letzte Uebung iuitgeinacht haben, schulmäßig
vorzureiten � ·

»Es wird ein ruhiger Schritt, regelmäßiger Trab
iiiid Gallop auf beideSchenkel verlangt. Wer sein
Pferd am besten vorreitet, erhält einen Preis von�
Zwanzig Thalern, und wird dieser sogar ertheilt,
wenn auch nur Ein P rd erscheint, welches jedoch
den Anforderungen entf echen muß.
· Die Herren Gerichtsschreiber werben ersucht, ·dieß
in den Gemeinden bekannt machen.
Dass Dsrectorium de; randwikthschafiiicheu

Vereins.
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Abgcdrungeiie Berichtigung
Die No. 8 dies. Bl. enthält eine mit �Mehrere

Nichtschützen« unterzeithnete ,,Wai7iiuitg und beschei-
deiie Frage« Aus dieseiii Jnserate geht weniger die
wohlmeinende Absicht hervor, eine angebliche Unbilde
zu rügen, als vielmehr die übelwollendeGesinniiiig,
die hiesige Schützengilde zu verunglimpfen Zu Bei-
dem hat aber nicht der geringste Grund vorgelegen.
Der besprochene Vorfall ist rein aus »der Lust
gegriffen, indem es Keinem der Herren Schützen
eingefallen ist, einem Nichtschützen irgend etwas,
weder. freundlich, noch unfreimdiich zu gebieten.
Was die gönnen zu verhandeln haben, daskann
Jedermann vernehmen, ja es ist sogar den Schützen
niir angenehm, wenn achtbare Bürger, auch wenn
diese Nichtschützen sind, sie mit ihrer Gegenwart be-
ehren. Die Warnung erscheint daher als eine völlig
miissige. Die ägyptische Finsterniß in den unteren
Räumen des Schießhauses scheint aber vollends aus
der etwas verdunkelten Phantasie des Herrn Stuben-
ten entsprungen zu sein, indem in eben diesen unte-
ren Räumen an eben jenem Abende mehrere Schützen
bei hinlänglicher Beleuchtung versammelt waren.

Die bescheidene Frage ist endlich dahin zu beant-
Worten, daß die Statuten der. Schützengilde ein an-
stäridiges Betragen gegen einen Jeden, ohne Unter-
schied des Ranges und Standes, vorschreiben, im vor-
liegenden Falle aber das gerügte Betragen weder
rechtfertigen, noch verwerfen können, weil es eben nur
ein erdichtetes, auf unwahrer Darstellung beruhendes
ist. Warnung und Frage hätten daher eben so gut
unterbleiben können. _

Namslam ben-23. Februar 1846. »
" Der Schiitzen-Vorstand.

s·

Mit Beziehung auf vorstehende Berichtigung Ei-
nes Wohllöblichen Schützendlsorstandes mache ich
hiermit einem hpHgeehrten Publicum ganz ergebenst
bekannt, baß ich mein Interesse viel zu sorgfältig
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wahrnehme und meine werthen Gäste, wer sie auch
immer seien, viel zu hochachte, als daß ich mir bei-
kommen lassen könnte, irgend Iemandem zum Narren
zu haben. Im Gegentheil halte ich Jeden, der mich
und mein Local besucht »und die Zeche ehrlich bezahlt,
für grundgescheiitz werde mich aber wohl hüten, den,
welcher in seiner Bescheidenheit eine andere Meinung
von� sieh selbst hat, auf andere Gedanken bringen zu
wollen. Es herrscht bei� mir vollkommene Glaubens-

und Gewissensfreiheih weshalb ich Alle, die.sich. nach
diesem Zustande sehnen, wiederholt dringends und
höfkkchst einlade, mich recht oft durch zahlreichen Be-
such zu erfreuen. «,

Namslau, den 23. Februar 1846.

Hoffmann, Schießhauspächten
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Bekanntmachung
Sein gemahlenen Glas-Düngungs-Gips, bester

Quafgtatz so wie  und Stai3-Steinkohlen,emp « hlt zur geneigten nahme die. olzhandlung
Mühmler & Schreiber in Brieg,

«Markst No. 179 u. 265.

Bei dem Dominio Bankwitz sind 179 Scheffel
 Saiten: und« 170 Scheffel RoggewMalz kauflich ab-
zulassen. err Gastwirth Krifche in Namslau
wird die Gute haben, die Proben vorzuzeigen und
über deii Preis Auskunft zu ertheilen. _

Vermiethungs - Anzeige
Eine« Wohnung �von szwei Stuben im ersten Stock

vorn heraus, rnit- Alkove, Küche, Keller und Holz:
raiim ist zu vermiethen und . u Ostern zu beziehen bei

älter ens, Kupferschniidmstn
-in Namslaru

1 Thaler Belohnung.
In Ider Nacht vom 19. bis 20. Februar ist mir

beim hiesigen Miihlhofe, von einer Reise von Brieg
zurückgekehrt, »ein Kober,
1 Kaffeemaschiim il Säckchen mit ··Grcrupe, 1 Flasche
Msdiein und 1 UND» Schnupftabak befindlich waren,
verloren gegangen» Der ehrlicher Finder erhält obige -
Belohnung. Fuhrmann Kilian
__ «« « in der deutschen Vorstadt.
z Rotheu und« weißen Kleefa«amen-Ab-

zgang osserirt �billigt? zur Saat
« « - �ß ei�baö.

in welchem 5 Bücher,·

Einem hohen Adel und hochzuverehrenden Publi-
kumNzeige ich hiermit ergebenst an, daß mein Geschäft
in am: und Lackierer-Arbeiten wie bisher, auch
ohne meine ältesten Sohn, fortgesetzt wird, auch der-
selbe� bei mir nicht als Werkführer gewesen, sondern
ichs ihn vielmehr »nur als Verfiihrer seiner jüngeren
Geschxrvister ansehen kann, indem er bei einer bereits
tiwöchentlichen Krankheit meiner Frau und der jüng-
sten zwei Weibchen, meine minorenne �üchtet und
meinen jüngsten Sohn an sich gezogen und gegen mich
ausgeredet hat. Obgleich nun diese Beiden ohne wei-
teres ins väterliche Haus zurückkehren müßten, so
mag ich dennoch, wegen ihrer Unfolgsamkeit und star-
ren Sinnes, von meinem mir uttehenden Rechte Bei:
nen Gebrauch machen, beinerkze aber auch zugleich,
daß ich diese meine drei Kinder: Karl, Amalie und
Fritz nicht ferner als solche anerkenne, und mich über-
haupt aller Pflichten gegen dieselben für entbunden
halte

Um das fernere von mir hoch anerkannte Wohl-
wollen bittend, versichere ich die pünktlichste Bedienung
zu herabgesetzten Preisen.

Namslau, den 25. Februar 1846.
Carl Stenzel sein, Maler u. Lackiren

Jch habe in Erfahrung gebracht, daß mein Herr
Vater, auf Grund meiner »Etablissements-Anzei e in
voriger Nummer, es für ut befunden hat,·s were
Beschuldigungem sowohl tffentlich als privatem, ge-
gen mich zu verbreiten. Von»wel·cher sllrt nun· auch
dieselben sein«mogen, so erklare ich hiermit ein sur
allemal, daß ich, eingedenk meiner Kindespflicht, es
nicht für schicklich halte mich hierauf gegen denselbenöffentlich Zu vertheidigen, vielmehr diese Angelegenheit

- einem gee rten Publikum zur unparteiischen Beiirthei-
lung anheimstelle, da dasselbe mich und unsere Fami-
lienverhältnisse wohl hinlänglich kennt. _

Carl Stenzeb Jun-
Gutes hausbacknes Brot, so wie allerlei Gegräupe

und gute marinirte Heeringe zu 1 Sgks 3_ Pf« das
Stück, empfiehlt einem hochgeehrten Publikum zur
gütigen Abnahmr.

Namslau, den 25. Februar 1846. ·
L. Sittenfeld.

Zur öffentlichen Tanzmusik auf Sonntag den
1. «März ladet ergebenst ein
. . Reiches-an.

« zDie vielseitig , verlangten AbfentensListeipTnufregister und Sarg-Listen, fv wte die
Listen zurAufnahnie der tammxolle und·des
sdaraus anzujfertxigenden Auszugeh ftnd leht Wird«
in Menge vorräthig. - « . _

- «« E.-Schmidjt, Buchdrucken




